
BEITRAGE

recht oder Liturgierecht Hıier hinein DC- der Mensch sich verwirklicht. ÜL die Sakra-
hören die Normen VO  - Teil des Buches 111 des mMente begibt sich Gott auf die Begegnung mit
Codex SOWl1e einige Strafgesetze, Pr CAall. 261 SCITI) groben menschlichen Erlebnissen, denn «bis
und 2364-—74. Wır haben bere1its darauf ufmerk- einen Himmel und ine LICUC Erde X1bt,
Sa gyemacht, daß die grundlegenden Bestimmun- 1n denen die Gerechtigkeit wohnt, rag die pil-
SCNH, die in diesen Normen enthalten sind, in das gernde Kirche 1n ihren Sakramenten un: Einrich-
Verfassungsrecht übernommen werden sollten. tungen, die och dieser Weltzeit gehören, die
In ezug aufdiese Normen 1st hiler darauf hinzuwei- Gestalt dieser Welt, die vergeht» (Lumen gentium
SCNH, daß ihre Zusammenhänge mit der Theologie 48)
eutlic gemacht werden ollten

Dieser funktionale Aspekt des Sakraments VOCL- Anmerkung
gegenwärtigt uns das ynamische und Kontin- ber die 1n diesem Aufsatz berührten ieg| eine reiche P

Tteratur VOL. Ich beschränke mich darauf, die folgenden er ALLZU-der Kärche: während die Grundnormen das
führen, die ich für diesen Aufsatz VOL allem benutzt habe K. Rahner,Zentrale un Permanente in ihr enthalten. Be1 JEe- Kıirche und Sakramente (Freiburg : 1061); P. Smulders, Die

dem Empfang des Sakraments wird das sakramen- Kıirche als Sakrament des eils Barauna, De Ecclesia (Freiburg
tale Zeichen gESELZL und wiederholt; dieses Zei- Br. Frankfurt 19 2893 12, Ders., S5Sacramenta et Ecclesia:

Periodica 48 (1959) 27 )J Schillebeeckx, Christus Sakrament derhen übt LLULT dann ine heiligende Wirkung AauS, ottbegegnung .a1nz 21965); M. Useros, Sacramenta Ecclesiae et
W 1n der Kıiırche als dem bleibenden Akra- Statuta Ecclesiae la Eclesiologia de Santo Tomäs Oma 1962);
MmMent wurzelt. Da UG die Sakramente die Bez1e- Schulte, Kirche und Kult; Mysterium Kıirche n (Salzburg 1902

LA "LThomas VO] quin, SENLT. 1st. 17 und 18 und Summa
hungen zw1ischen Gott un:! den Menschen reali- IL-IL, 59, Die bekannten andbücher ber das Sakramentenrecht

führen WIr nichtsiert werden, 1sSt die Sakramentalität 11U!T innerhalb
Übersetzt VO] Dr. August eTZzeines menschlichen Kontextes sinnvoll. Der

ensch macht eschichte: hat Geschichte, aber
o1bt keine Geschichte ohne Struktur, ohne das Be-

GARCIA ARBEREwußtsein bleibender Personalität. Die menschliche
Ex1istenz verwirklicht sich 1m Fluß der eıit sukzes- geboren September 1011 in 1zal Spanien), 1935 Zl Priester

geweiht. Er estudierte den Universitäten VÖO] ‚NOn l!as und Sala-S1V. Wenn die Sakramentalität den menschlichen und der Lateranuniversität 1n Kom. Er ist Doktor des
kanonischen Rechtes (1947) und Rektor der Universıit: Vvon Sala-Wesenszügen entsprechen hat, muß Ss1e eben-
n Kr veröflentlichte einen Kommentar ZU) Kirchenrechtfalls e1in Urganismus MIt bleibender Struktur se1n, Madrıid 964) und arbeitet MIt der < Revista Esp:  a de Derecho

jedoch ein solcher, der sich verwirklicht, W1e Canönico »”ı

schreibung also ein Christ 7welten Ranges. Tref-
fend Sagt CGrootaers: «Wır Laien kommen 21USÖOtto Ter Reegen einem Zustand der Exkommuntikation. » Dann

DIie Rechte des La1en „ählt die fünf Gebiete auf, auf die sich diese Bx-
kommuntikation ezog die Theologie, die Bibel,
die Spiritualität, die Liturgie un die Kommunion
untfe: we1l Gestalten.2

ast schon berüchtigt 1st das Wort aus dem « De- Aus den Dokumenten des Zweiten Vatikanıt-
cretum Gratianum» 1: « DIe ECerSTe Klasse (der 7wel schen Konzils geht ber hervorf, daß diese Ex-
Stände 1in der irche wird VOI denen gebildet, die kommunitikation des Laten 1U  ' wohl der Vergan-
sich durch et und Kontemplation dem gelst- genheit angehört. In diesen Dokumenten ist eher
en Dienst geweiht haben; sS1e z1iehen sich AaAUS 1ine Tendenz festzustellen, die die Verschiebung
en dorgen für die irdischen inge zurück: also ViO) der hierarchischen Kirche ZuUfFr Laienkirche
die Priester un: die önche DIie 7welite Klasse deutet.
wird VO den Laten gebildet; wird ihnen ZU  — Der Gedanke der Liturgiekonstitution ber die
standen heiraten, das Land bebauen, Ge- ACLIUHOSA participatio Jıdelium (die aktıve eilnahme
richte einzurichten, ihre pier auf den ar der Gläubigen) spielt 1N fast llen Dokumenten
egen, den Zehnten ezahlen; S1e können ZC- dieses Konzıils ine un charakterisiert da-
rertert. werden, WeNn S1e alle Laster meiden, indem durch mMI1It die nachkonziliare Zieıt, 1n der nıicht
s1e das Gute un. » Der 41€e ist ach dieser Be- mehr einseltig MC} der Hierarchtie ausgegangel)
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WIFT'|  d, sondern VO dem biblischen Argument, daß S1e einander gegenüberzustellen, mußte Nal s1e
alle (Getautten durch die "LTaufe das ine KausSCI- 1in einer funktionalen Beziehung sehen, 1n der jeder
wählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, seine eigene Aufgabe und seinen eigenen Plat- hat,
ein eiliger Stamm, Gottes eigenes Volk» bilden.3 ber d der er ihre eigene Aufgabe ohne ständi-
Deshalb sind alle Gläubigen (und die Geistlichkeit SCH Dialog mi1t dem anderen und ohne die ständige
geho ebenfalls den Gläubigen) als Glieder der nregung des anderen nıcht erfüllen können.7

Wenn hier 11U.  — VOL em VO den Rechten desKirche, welche Stellung S1e uch en moögen,
einander gleich, weil sS1e alle gleicherweise UNtfe Latlen gesprtochen wWird, soll damit keineswegs der
der Herrschaft Christ1 un se1ines Wortes stehen. Versuch unternommen werden, den Amtsträger
Deshalb hat zunächst jeder des anderen Freiheit seiner Rechte berauben; vielmehr geht
unı Mitverantwortlichkeit achten und TA- die rage, inwiefern den Rechten des La1i1en im Z
rantlieren. Auf jeden Fall MU. 1n den innerkirch- sammenspiel der pastoralen ufgaben der Kirche
lichen Beziehungen diese grundsätzliche Gleich- ein Platz zukommt, und die Darlegung, daß
heit immer voranstehen.* Diese Anerkennung be- ihrer Verschiedenheit 1in den ufgaben, Rech-
deutet für die Würdigung der Aufgabe und des ten und 1ichten ine Kollegialität miteinander
Platzes des Laten 1n der Kırche ine Umwälzung. bestehen mu Die Kollegialität VO  - aps und
Hier soll S  m: der Versuch emacht werden, die Bıschöfen, der ASCHOTEe untereinander, VO  > Bi-
Rechte des Latlen im Gelst der Konzilsdokumente chöfen und Priestern, der Priester untereinander
des Zweiten Vatikanums WAL nıcht Streng de- muß ZuUr Kollegialität mM1t den La1en weitergeführt
Anieren oder formulieren, aber doch aufzu- werden.
zeigen.

Pı DI  Hf ECHTE DES

ECHTE DES ALLGE  IN BE DE EILSSENDUNG DE IRCHE

Auf der grundsätzlichen Gleichhe1 er Gläubi- a) erRÜündigung
SCH auf dem Fundament der 4ufe beruht die C-
meinsame Verantwortlichkeit aller für die Kirche Die Kirche hat aus dem und ihres Herrn be1 sSE1-

1LCM Schle': VO dieser Erde den Auftrag erhal-sowle für ihre pastorale Sendung 1n der Welt. Die
Kıirche kannn ihre Sendung 1LL1Uf 1m TZusammenwI1r- ten, en Menschen das Evangelium verkündi-
ken und 1in der Wechselwirkung er Gläubigen SEMS Ks ist ein grundlegender Auftrag, der alle
erfüllen. Allgemeines un besonderes Priestertum Gläubigen ohne Unterschie des Ranges, des
sind aufeinander angewlesen. Beide en jedes tandes und der ellung angeht und dessen Kr-

füllung alle verpflichtet sind.? Die Konstitutionauf die i1ihm eigene Weise Anteil Priestertum
Christi.> Beide nehmen gleicherweise, wEeNl uch über die Kirche ehrt, daß uch der Laie, kzra: se1-
in anderen Funktionen, prophetischen Amt des CI eilnahme der prophetischen Aufgabe

Christi, Z Verkündigung erufen ist «Christus,Herrn teil Den Latien gyeht also VO Wesen her
alles a W as die Kirche angeht un w45S5 die Kirche der oroße Prophet, der AL das Zeugn1s se1nes
Lut Immer mehr wird sich bewußt, daß VO. Lebens un in Kraft se1nes Wortes die Herrschaft
und ZaNz be1 der Heilssendung der Kirche 1n der des Vaters ausgerufen hat, erfüllt bis A vollen
Welt engaglert ist. Unter diesem Aspekt MUu. der Offenbarung der Herrlichkeit se1n prophetisches
alte Rechtssatz wieder ZULT Geltung kommen: Amt nicht LLULI durch- die Hierarchie, die bal seinem
«Quod omn1ıbus tangıt, ab omnibus tractarı a Namen un 1in seiner Vollmacht ehrt; sondern
robari debet. »® In der Sprache uUuNSCICI e1it Dıia- uch durch die Laten. S1ie este. deshalb

Zeugen und rustet S1e mMi1t dem Glaubenssinn undlog und Beratung mM1t dem Laten über kirchliche
Fragen sind kkeine unverbindlichen Möglichkeiten, der Naı des Wortes AaAus (vgl Apg ZgL83 Apk
sondern ihm 7zukommende Grundrechte Deut- 19;, 10), damıit die Kraft des Evangeliums 1m all-
licher ausgedrückt Die Kirche kann ihre Sendung täglichen Famıilien- un: Gesellschaftsleben auf-
nıcht ohne die aktıve Teilnahme der Gläubigen leuchtet. »10 Man kann diese Verkündigung 1im
verwirklichen. Das bedeutet uch: Demokratisie- weltesten Sinne des Wortes «säkuläre Evangelisa-
rung der Kirche UÜre Mitspracherecht und Mit- t10Nn» CMNCIL. Damit diese Verkündigung 1in Wort

verantwortung. Damlit wird uch der Gegensatz und Werk (Der Kern des Laienapostolates! Vgl
das Dekret über das Laienapostolat) wahr, C1-und die lange Streng praktizierte Scheidung VO:

«Amt-Nichtamt», «Kleriker—-Lalte» hinfällig. Statt leuchtet, glaubwürdig und für{ den Menschen VCI-
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ständlich sel, SOo. der Gläubige dabei UEC den Die ortwerdung des Glaub%ns, sowohl SA
Amtsträger geführt un! gestützt werden, der ihn Inhalts w1e für die Verkündiguhg, kann nicht ohne

tiefer in die Geheimnisse des Glaubens ein- den aktıyen Beitrag des schlichten Gläubigen —-
un! ihm hilft, seinem Glaubenserlebnis 1ne chehen « DIie Gesamtheit. der Gläubigen, welche

der e1it aANSCMECSSCHNC Gestalt geben.!! hne die Salbung VO  a} dem Heiligen en (vgl Jo La
1ne gut angelegte Erwachsenenbildung un Kate- 20:27) kann 1m Glauben nicht irren. Und diese
chese kann diese Aufgabe allerdings nicht C1- ihre esondere Eigenschaft macht S1e durch den
füllen Kın Aufgabenfeld Lut sich da VOT den übernatürlichen Glaubenssinn des I1 Volkes

dann küund, wenn S1e <VON den Bischöfen bisAmtsträgern auf.
och kann uch die rage gestellt werden: Kön- den etzten gläubigen Laten>» ihre allgemeine Über-

11C11 die Laien auch der irchlichen Verkündi- einstimmung in Sachen des Glaubens un der
ZuNg 1m ENSCICH Sinn dieses Wortes teilnehmen ” Sitte außert. »16 I )as el demnach, daß der aie
Das Kirchenrecht gestattet ihnen die Erteilung ka- dort nicht ausgeschlossen werden kann, sich
techetischen Unterrichts, !? verbietet ihnen aber, die Kirche gläubig auf ihr Wesen besinnt, auf ihre
das Wort 1n der Eucharistiefeier verkündigen,!3 Botschaft, auf ihre Aufgabe sowip auf ihren (Ort
obwohl Paulus voraussetzte, daß die Gläubigen un! ihre Aufgabe in der Welt Streng D  yeebenl
uch 1m Gottesdienst Wort kommen sollen, Je- muß der Latie also sowochl den Igxemeinen
der gemä dem Charisma, das ihm geschenkt i1st.14 Konzilien, Provinzi1alkonzilien w1e anuch Dö-
Wenn die Dogmatische Konstitution über die zesansynoden eingeladen und zugelassen werden,
Kirche schreibt: < inige VO  5 ihnen (erfüllen) beim nicht 1Ur als Zuhörer, sondern als stimmberech-
angel geweihten Amltsträgern oder be1i deren tigter eilnehmer. DIie altesten Konzilien, anl
Verhinderung unfe einem Verfolgungsregime fangen beim K onzil VO Jerusalem, zeigen das
ach Möglichkeit SEWISSE heilige ufgaben stell- ber das Wie der Gegenwart des 1aA1en äßt sich
vertretend»,!5 scheint sich daraus nicht unbe- allerdings streiten. Man önnte ! behaupten, S1C

selen in deır Person des Diözesanbischofs mit VEC1L-gründet ergeben, daß der A1e die Aufgabe der
ausgesprochen kirchlichen Verkündigung über- treten, der Ja als erster Gläubiger der Ortskirche
nehmen kann: nıcht Ia esonderer Sendung, auftritt (man kann jedoch uch bezweifeln, ob das
sondern kraft seiner Zugehörigkeit ZUTT Kıi1irche tatsächlich ist) Jedenfalls wird mMan zugeben
Mit anderen Worten: Es ist ein fundamentales mussen, daß die heutige Übung den Rechten des
CC das ihm VO:  } der Kirche nicht TI  9 La1en nıiıcht DSanz gerecht wird. Warum könnte Je-
das allerdings ohl VOL der Leitung Z Auf- der Diözesanbischof Z ÖOkumenischen Konzil
bau des Leibes, der Kirche näher umschrieben nıcht uch VO einem Latiten begleitet werden, den
werden kann. Gerade deshalb müßte die e1 der Pastoralrat der Diözese aus se1iner Mitte wählt?
darüber nachdenken, ob un: w1e der Late, sowochl Wenn als vollwertiges 1e zugelassen wird,
Mannn w1e Frau, 1N einer eit 7zunehmender Un- steht ihm uch vollwertiges, entscheidendes
Ar  eit, wachsenden Priestermangels und Stimmrecht Das Pastoralkonzil.der niederländi-
einer oyrößer werdenden Zahl VO Lati1entheo- schen Kirchenprovinz hat den Lalen als vollwerti-
ogen in die OTNzilelle kirchliche Verkündigung ZCS itglie anerkannt.
eingeschaltet werden kann. Entsprechend den VCI- So kommt INa  = der Folgerung, daß bindende

kirchliche Aussagen Glauben und Praxis 11UL inliehenen Charismen müßte die Laienpredigt wieder
1n tren erneuer werden. Und gerade deshalb Dialog und Beratung mit der gläubigen Geme1lin-
müuüßte dem Latilen immer mehr Gelegenhei FCH| schaft zustande kommen sollten. Kine einseitige
ben werden, sich 1N die Fakultäten der Theologie Aussage der Hierarchie brauchte der Lale, oder
einschreiben lassen. Natürlich hat der AÄAmts- besser: die gläubige Gemeinschaft, nicht als irch-
trager einen esonderen Verkündigungsauftrag, liche Aussage akzeptlieren. Um die Stimme des

1La1en vernehmen und seinen Glaubenssinn auS-aber hat keineswegs allein diesen Auftrag
Wo einerse1ts 1in der Verkündigung der Glaube loten können, sind Gesprächsgruppen, w1ie s1e

der TC vorgelegt werden mMu. und anderseits in den Niederlanden eingerichtet wurden, vVvOoll

se1n Inhalt TE 1n einem gemelinsamen Hören auf größter edeutung. In ihnen sollen die Gläubigen
die Botschaft des Evangeliums verstanden werden ihr Kirchesein erfahren, 1n gemeinsamem (Ge-
kann, da muß die Gemeinschaft in die Bera- spräch den Glauben vertiefen un 1n zeitentspre-
tung ber nhalt, edeutung un! Formulierung chende Worte fassen. Aus all diesen Gründen dür-
der Glaubensgegebenheiten einbezogen werden. fen s_ich Amtsträger gegenüber diesen Gruppen
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nicht unverbindlich verhalten. ber uch WEC111)1 1n der Gläubige aktiv eteiligt ist, also nicht als Zu-
Dialog un! Beratung mMI1t der gläubigen Geme1in- schauer, sondern als Mithandelnder Die Liturgie
schaft ine indende kirchliche Aussage 7ustande 1st ja das kultische Handeln der Kirche, dem die
kommt, behält trotzdem jeder äubige das CC Kirche in en ihren Gliedern WIfrk1ıc be-
1n persönlicher Freiheit un! mit ehrlichem Gewı1s- eiligt ist. Deshalb die gyroße otrge, mi1t der die
sensurteil entscheiden, ob die Aussage akzep- Konstitution 1SCHOTE un:! Priester anhält, sich für
tiert oder für sich ablehnen mu[3.17 Die Kirche wird die Erneuerung der Liturgie einzusetzen.2°9
mit den diferenzierteren Glaubensmodalitäten Wenn der ale be1 der liıturgischen Feier Mit-
rechnen mussen, die 1n den Menschen lebendig handelnder ist, stellt sich die rtage Kann CI; un
sind, daß Exkommunikation AuSs Unglauben ZUT WEC1I11) ja auf welche Weise kann der Vor-
Vergangenheit gezählt werden mMu. Im selben FAı bereitung teilnehmen, daß die Gestalt der tur-
sammenhang kannn dem Lailen das Recht der Kritik gischen Feier uch Ufe seinen positiven Beitrag,
und Korrektur der Verkündigung nicht VCI- UDE seine Wünsche und Forderungen, allerdings
wehrt werden. Kr müßte die Möglichkeit aben, uch 1ItC seine Kritik 7zustande kommt” Kr MuUu.
einen Amtsträger, der Meinungen vorträgt, die ine Stimme 1n dem Team aben, das wöchentlich
den Glaubensgefühlen der Gemeinschaft wi1ider- wen1igstens die Sonntagsliturgie 7zusammenstellt

und ihr Gestalt gibt nicht schr deshalb, we1lsprechen, Z Verantwortung ziehen, P

durch das Pfarrkomitee (Pfarrgemeinderat) oder Fachmann ist, sondern eintfach weil den Ta
den Dekanats- oder Diözesanrat. Wenn nötig, igen gehört. S lohnte sich, dafür nıcht 1Ur die
müßte eine solche Person nach Verwarnung «Suten» Katholiken, sondern uch die unkıirch-
uch abgesetzt oder entternt werden können nac. lich gewordenen und die Rande stehen ihre
Beratung mI1t dem ischof). Sollte der Bischot da- Mitwirkung bitten. Nur durch den Lalen kann
bei nicht mitwirken wollen, müßte 11A1l sich nach die Liturgie ine «weltliche» Liturgie werden, die
Rom wenden können. Obwohl der rediger die das Leben des Alltags anknüpit. Die Liturgie

wird 1el VO  - Wissenschaftlern gemacht; sS1eGemeinschaft in eigener Verantwortung eleh-
rend anspricht, verlangt das Ziel der Frohbotsch: kann ber 11Ur ÜfC das wahrha gläubige Felern
un die orge das Evangelium, daß die Ver- gültige Gestalt bekommen. Aus diesen Gründen
kündigung klug  5 1n den rechten Stuten und ohne 1st ine jel oyröhere Experimentalspanne C1I-

chocks veschieht, daß die Gläubigen keine wünscht, daß die Gläubigen die Liturgie wieder
als Teil ihres Lebens erfahren können. der hatVerwirrung und Unsicherheit überfalle: MUu

Diese Rücksichtnahme auf die Glaubensgefühle der äubige nicht das 66 daß nuf se1ine Jau-
der Gemeinschaft gehört nicht 11Ur Z espräc. benserfahrung mehr Rücksicht MM} wird

als auf allerlei historische Formen, die in vielenüber Glaubensfragen, sondern uch ZU Ablesen
un Registrieren des alltäglichen Verhaltens der Fällen ihren Wert für heute verloren haben ” ] Diese
Gemeinschaft und TT Billigung oder Ablehnung Einschaltung des 1La1en wird 1n dem Hinweis, daß
bestimmter Praktiken, Auffassungen und Me1- eventuell uch Laien Mitglieder des Instituts £ür
NunNgen, die bisher valten. Wenn viele ernst- Pastoralliturgie se1in können, das der nationalen H-

turgischen Kommission bei ihrer Arbeit ZUFC Seitehafte Gläubige in ihrem eleben andere Wege
gehen, als on der Kirche bisher erlaubt wurde, stehen soll, nıiıcht genügend betont.21

kann das e1in Zeichen echt christlichen Bewußt- Obwohl die Liturgiekonstitution darauf besteht,
seins se1n, welches nicht leichtsinnig Z Seite C daß manche Sakramentalien, wenigstens IMNr be-
schoben werden kann. stimmten Umständen und nach Entscheidung des

OrdinarI1us, VO Laten gespendet werden können,
b) Die Feier der L.iturgte die dazu die Fähigkeiten (welche”?) haben,21 » wird

keine Antwort auf die Frage gegeben, ob un 1N-
Für keinen anderen Bereich 1st die «aktive An wiewelt der aie Verwalter VO:  5 Sakramenten se1n
nahme der Gläubigen» klar formuliert und dar- und der Liturgie vorstehen kann. Be1 zwei.Sakra-
gelegt worden wWw1e für die Liturgie 1n der Konsti- menten o1Dt keine Schwierigkeiten: für AauTtife
tution über die Heiligeer€  er äubige un Ehe Im Notfall kannn jeder taufen, WE kein
hat bei der liturgischen Handlung seine eigene Priester oder Diakon ZUgeSCH ist.22 Die Gläubigen

selbst penden einander, wenigstens nach Auffas-Rolle; die ufgaben laufen nicht durcheinander.
Jeder tut das Se1ine auf die ihm angeMESSCNC SU11S der abendländischen KehE: das Sakrament
Weise.19 DIiIie Liturgie soll gefelert werden, daß der Ehe ber die anderen Sakramente ” Für die
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Sündenvergebung steht fest, daß VO  ; nfang Herrn selbst. Eine Leitung kann 11Ur dann gut C
nicht 11Ur die Amtsträger Spender dieses Akra- NANnN! werden, WCILN uch die Gemeinschaft auf
mentes uch Pneumatiker, Martyrer un die ine oder andere Weise al der Leitung bete1i-
Bekenner forderten 1n jener e1it für sich das CC ligt wird. Deshalb ist notwendig, daß uch der
der Sündenvergebung.23 Außerdem hat bis 1nNs a1€e 1n die kirchliche Leitung eingeschaltet wird.
hohe Mittelalter die Latienbeicht bestanden, der Das kannn auf verschiedene Weise geschehen.

EKEs muß 1ne normale a se1n, daß die Wahlbedeutende Theologen sakramentale ufr: uer-

kannten.24+ In ofrın übten die Gläubigen das der kirchlichen Leiter nicht ohne den Latilen VOI:

Disziplinrecht AUuS (vgl Kor 5,4-5): sich geht. { Jas gilt für die Wahl der Amtsträger auf
In der paulinischen Kirchenordnung scheint der jeder enNnNe Papst, Bischof, Dechant un:! Pfarrer.

Gläubige VO  D der Verwaltung der Eucharistie Dazu st1immt ein Wort, das schon Leo ausSÄC-
nıcht ausgeschlossen SCn daß die Verbin- sprochen hat « Der allen votrstehen WIr:  o SO VO  H

dung VOIll Amt und Amtsaufgabe hiler nicht als llen gewählt werden.»25 Der Pfarrer könnte nach
Notwendigkeit besteht In Notzeıiten, WEn kein Beratung mit dem Pfarrkomitee (Pfarrgemeinde-
Priester ZUE Stelle oder WEeEeNNn ange eit abwe- rat) oder VO diesem selbst gewählt werden, der
send isSt, bestünde Iso die Möglichkeit, daß ine Dechant MC} Dekanatsrat. Der Bischof sollte
Glaubensgemeinschaft WE Leitung eines La1l1en nıcht ohne vorherige Beratung mindestens mit

dem Pastoralrat der Diözese ernannt werden. Unddie Eucharistie felert. Im Verlagerungsprozeß MC}

der Volkskirche ‚Z Kırche der Freiwilligen kannn sollte der aps nıiıcht VO einem interna-
diese Möglichkeit vielleicht einmal erwirkli- tionalen Pastoralrat gvewählt werden, in dem Bi-
chung ordern. Warum sollte e1in Hausvater unter schöfe, Priester, Latien un Ordensleute S1tz und
besonderen Umständen nicht als Verwalter dieses Stimme haben” KEs ollten also auf jeder GiTe Be-
Sakramentes auftreten ” Es scheint uch möglich, ratungsorgs.ne geschaflen wetrden, die be1 der
daß die Gemeinschaft elbst; wiederum un be- Wahl VO Amtsträgern 1n Aktion treten können.?®
stimmten Umständen jemanden aus ihrer Miıtte Hat der ale ber ine Stimme be1 der Ernennung,
beauftragt, be1 Wortgottesdienst und Eucharistie- dann uch be1 der Absetzung, Versetzung oder
feler vorzustehen. Damıiıt würde ine Geme1inschaft Entfernung eines Amltsträgers. Gerechtfertigte
Iso einen La1en Zu Amtsträger erufen können. Beschwerden über einen Amtsträger MIUSSCH ehan-
Vielleicht wird die Kıirche 1N Verfolgungszeiten, 1n delt werden. Wenn nötig muß 1ne erufungs-
Zeiten empfindlichen Priestermangels Rıichtlinien instanz eingerichtet werden.
vorlegen, inwliewelt Laten VO diesem fundamen-
talen Grundrecht Gebrauch machen können.

Ebenso kannn die Gemeinschaft ablehnen, daß D} Leitungsräte
jemand die Sakramente empfängt (vgl. Kor ) , Um die Lalen der Leitung beteiligen, hat das
4—5) ber das er auch, daß Ss1e Menschen — Konzil den unsch ausgesprochen, dalß 1n jeder

Diözese VO Bischot ein Pastoralrat ZULT nter-lassen kann, denen vielleicht ÜtC das heutige
Kirchenrecht der Zatritt den Sakramenten VCI- stutzung des Bischoi{fs be1 sel1ner pastoralen
wehrt wird C Gläubigen, die 1m Konkubinat gyabe errichtet wird, bestehend AuSs Priestern, Latien
leben). und Ordensleuten.27 In vielen Bistümern sind

diese Räte bereits errichtet worden. Die Beauftra-
gung geschieht entweder Wn Wahl ganz oder
teilweise) oder MNO erufung UG den Bischof5.;DIE E CH TE DE

BE DE LEITUNG E IRCHE ganz oder teilweise).28 In bestimmten Fällen kannn
der Bischof den Mitgliedern entscheidende Stimme
zuerkennen,?9 obwohl sie: nach dem Motu proprioa} Ernennungsrecht « Ecclesiae Sanctae», 1LUL beratende Stimme ha-

Wie keine einzige Organisation, kann uch die ben.3°0 /7ur Demokratisierung der Kirche gehört
Kirche nicht ohne leitende Persö  eiten, die aber, daß die Mitglieder 1n Cem ine entschei-
1 Dienst der Gemeinschaft stehen, auskommen. dende Stimme en Diese Beratungsorgane soll-
S1e repräsentieren einerse1its die Gemeinschaft, —- ten auf jeder Ebene 7ustande kommen, da der
derseits zönnen S1e sich ihr gegenüberstellen. Late 1m Stande ist, ZUC Selbstverwirklichung der
Einerseits empfangen die kirchlichen Leiter Ol Kirche positiv beizutragen. Nur 5 kannn der Dıia-
machten VO der Gemeinschaft, anderseits VO log institutionalisiert werden.3!

-
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Auf jeder Ebene! Wie jede Diözese einen Pa- menische Konzilien zu berufen, mußte deshalb be1i
storalrat hat, sollte uch jeder regionalen, der Revision des Kodex gestrichen oder anders
tionalen oder internationalen Bischofskonferenz, formuliert werden.35
bis hın ZUC Bischofssynode, ein eigener Pastoralrat
Z Seite stehen. Wie einige iIscho{tfe VO den Bis d} Verwaltung des Kirchengutesschofskonferenzen Z Bischofssynode delegiert
werden, ollten die Mitglieder des entsprechen- ach den ANONES 1520 und 1521I kann der
den Pastoralrates der Bischofssynode VO den Rä- ale der Verwaltung des Kirchengutes eilneh-
ten der unteren Ebenen delegiert werden können. INCINL. Es ware ber prüfen, ob nıcht die IL
Auf diese Weise würde ine Integration der aNzZCH Verwaltung 1n die Hände VO:  m} Lalen gelegt werden
Kirche be1 der Leitung 7ustande kommen. [Diese ollte, da S1e doch im allgemeinen darin fachkundi-
ware weit über die Institution eines besonderen CI sind als kirchliche Amtsträger.
Rates: des Laienrates, stellen.32 Wenn die In Anbetracht dessen, daß die Kirchengüter als

solche der Geme1inschaft gehören, mußte ngeord-Pastoralräte gut funktionieren, 1st die Aufgabe des
Latenrates überfilüssig. Wi1e der Pastoralrat der net werden, daß den Gläubigen jJährlic) ine AB-
1Ö7ese ine Abrundung nach oben bekommen rechnung und ein Rechenschaftsbericht über die
muß, braucht einen Unterbau in den eka- Verwaltung des Kirchengutes vorgelegt wiIird.
”AFten und Piarrgemeinderäten (Pfarrkomitees). Außerdem sollte 1in bestimmten Abständen Jähr-

Im Dek  ret über das Laienapostolat 33 wird dem ich oder zweiljährlich der Kirchengemeinde,
Laten die Möglichkeit gveboten, itglie der 1O0- den verschiedenen Beratungsorganen, e1in
mischen Kirchenverwaltungsbehörden wen1g- Kostenvoranschlag vorgelegt werden.
SteNS, scheint als Konsultor 34 werden. Es ware wünschenswert, WEECNN auf allen Ebenen
Von seiner Ernennung ZU Präfekten oder ekre- der Seelsorge Finanzkommiss1ionen, bestehend Aaus

tar wWwI1Itrd nıcht gesprochen, WO ine solche KEr- fachkundigen Laten, errichtet würden, die sowohl
den Bischof be1 der Verwaltung beraten oder uchNENNUNG wichtig ware, insbesondere für jene Stel-

len, die ine spezielle Fachkundigkeit, EeLW2 für selbständig aIneIlS der Kirche (d der Pfarre,
Finanzen, Statistik U A verlangen. des Dekanats, der Diözese, der Gesamtkirche die

Finanzen verwalten.

6} Kirchliche Funktionen
SSFOLGERUNGaut Canon 118 können I Kleriker Jurisdik-

tionsvollmacht aben, Iso kirchliche Ämter be- Überschaut INa  » das Ganze, kommt inNan dem
leiden Diese Bestimmung ist ein kirchenrecht- Schluß, daß in der Kirche Christ1 keine WESCHLI-
licher AT Symptom für die Klerikalisierung der Lich verschiedenen Rechte für Amtsträger und
Kirche Deshalb muß diese Bestimmung aufge- Nicht-Amtsträger, für Latien und Kleriker oiDt

DIie tatsächlich verschiedenen und unterschiedli-hoben werden, damit uch fachkundige Latlen Za
Sang kirchlichen Amtern erhalten können, w1ie hen Rechte beruhen auf der Verschiedenheit der
Z zZu Amt des Generalvikars, des zials, übertragenen urfgaben.
des Synodalrichters oder Prosynodalrichters. Was 1m Lauf der Zeiten als «Jus divinum» be-

Sollen die, die 1m Glauben vorangehen, ohne „eichnet wurde, könnte sich be1 näiäherem Zusehen
weiteres die höchste Jurisdiktionsvollmacht be- als ausschließlich kirchlich DESELZLES Recht erwel-
sitzen? Kann der 41e der höchste Leiter VO:  e D16- SCIL, das nicht auf einem wesentlichen Unterschied
ese und Kıirche se1n ” ach den Quellen scheint 7wischen Amt und icht-Amt, ertker und Latien

nicht sicher se1n, daß der höchste Amts- beruht, sondern auf einer Aufgabenteilung ZU

träger uch selbstverständlich die höchste AutorI1- Nutzen eines gyesunden Auf baus des Leibes
tat ist Miıt dieser Frage ang das Problem —- Christi, der Kirche.
MECN, ob ein ale Leiter einer kirchlichen (Orts-
gemeinde se1n kann. Die paulinische Kirchenord- [)as «Decretum Gratianum » ist eine E:  s allerdings VÖO!] der

11rC] niemals für authentisch erklärte Kodifizierung des Kirchen-
Nung für Korinth, ber uch die Kıirchen der Re-

rechts durch den Kamaldulenser Gratian, Mıtte des Jahrhunderts.formation antworten mi1t Ja Die Tatsache, daß 1n Dieses /Atat wurde EeENtTNOMMEN D. Jan Grootaers, De Leek in de

der Antike mehrere Katiser Konzilien beriefen und teksten Vaticanum IL Concilie in orft bestek (Roermond 19|
152bei Konzilien den Vorsitz hatten, welst 1n dieselbe 2 Ebd. 183R.ichtung. Das exklusive Recht des Papstes, Oku- etr 1,9

) 3



tellingen aanbevelingen WE dewer vanm het gezag(1ı 2) 27 Dekret ber die Hirtenaufgabe der Bischöfe der Kirche,
Pastoraal Concilie de Nederlandse Kerkprovincie Nr. Vgl. Motu PTITODTI10 « Ecclesiae Sanctae» VO: ugust 1966,

Oogmatische Konstitution ber die Kirche, Nr A Nr. 1S/T
6 S s und . /1LX 1.23 28 Senatus Presbyterorum et Consilium Pastorale (Ausgabe des

Dogmatische Konstitution ber die rche, Nr 4 [ Pastoralinstituts der Niederländischen Kirchenprovinz). Vgl Dia-
Mt 78 18—20 konia (1967) 2) /—2 ]O

9 ı Petr2,9 Vgl Anm 8
Oogmatische Konstitution ber die Kirche, Nr Vgl das Maotu PIOPI10 « Ecclesiae Sanctae» Nr 16

Dekret ber das Lai1enapostolat Nr 41 Ebd
1I ber das Latienapostolat Nr 2 Stellingen Nr 25 (s Anm 4)

C.1333 4A Motu PIODT10 «Catholicam Christi Ecclesiam » VO): Jun1
13 (AC c 1342 1967

Kkor 14,26 VD
15 Dogmatische Konstitution ber die Kirche, Nr 35 ‚postolische Konstitution « Regimin1 Universae Ecclesiae»

ogmatische Konstitution ber die irche, Nr Nr Y
Stellingen Nr >8 (s Anm 4) Übersetzt VO!] Dr Heinrich ertens

IS Liturgie-Konstitution, Nr L 40 48 5 O
Ebd Nr 28
Ebd Nr 14—20 WL TE  z REEGEN21 Ebd Nr

21hb Ebd Nr 79 geboren IS März 19024 Wiınschoten (Niederlande), Euchartisti:
Ebd Nr 68 NCI, 1050 ZU Priester gewelht Er studierte der Gregorlana und

273 Küng, Die Kirche (Freiburg 1967, 205 den Universitäten VÖO'] Utrecht und Nimwegen Er 1S5T alau-
Ebd 208 ICUsSs der Theologie und Doktor des Kirchentechtes (1954) 15SCH-

25 Zaätiert Küng, DIe Kirche aa 5SI8 schaftlicher Mitarbeiter des Pastoralinstituts der niederländischen
Stellingen Nr 28 (s Anm 4) Kırche und Sekretär des niederländischen Pastoralkonzils

gemeinden tautfen und da die Firmung unmittel-
bar auf dieAfolgte blieb nichts anderes übrig,Antonio Ostaza Rodriguez als entweder den Priestern uch die Spendung der
Firmung erlauben, oder dann die beiden RıtenDer Spender der Fiırmung trennen und die Spendung der ‘“irmung dem
Bischof vorzubehalten Die römische Kirche EeNt-
SC sich für diese Z WEe1tLEe Lösung, während die

Bıs D Jahrhundert Kirchen des Orients, Spaniens und Galliens die
erste Lösung wählten

In den ersten christlichen Jahrhunderten stand für In der römischen Kirche mußten sich SOM die
gewÖhnlich der Bischof den Rıten der istlichen VO  $ den Priestern (GGetauften dem Bischof stellen,
Inıti1ation AuUuTtTe Firtmung und Eucharistie OL VO  w seINEN Händen die Firmung empfan-
In uNsSerer heutigen theologischen Terminologie DCNHN Diese PraxI1is wurde jedoch nıiıcht VO allen
e das der Bischof WTr damals der ordentliche Kıirchen des Okzidents übernommen ja anfänglich
Spender er uch der «originale» ersthberufene niıcht einmal VO allen Z römischen Kirchenpro-
Spender W16e6 das /Zweite Vatikanum dies nennt) V1117 gehörenden Kirchen da CINISCN VO:  S ihnen
der Firmung W1€6 der übrigen Sakramente In SC1- uch die Priester Hrmten DIies kam Gubbio
C: taWL keinem Priester erlaubt ohne se1in (Umbrien) CC dessen BischofPapst Innozenz 1
vorher eingeholtes Einverständnis irgendeine PI1E- (am 19 März 416) chrieb sSC1 bloß den Bischö-
sterliche Funktion auszuüben fen gestattet die Firmung penden Irotz die-

Als m1t dem Konstantinischen Frieden die Zahl SsSer Anordnung handelt sich el das efs
derer die das Christentum annahmen, sich VCI- Dokument das die Ausübung dieses AÄAmtes als für

Priester «unerlaubt» erklärt erteilten Endevielfachte, wurde notwendig, für gvewÖhnlich
die Priester un: zuwelilen uch die D1i1akone MmMI1t des gleichen Jahrhunderts die Priester VO  - Luka-
der Evangelisation der Kerne der Landbevölke- Nnien und 171lien weiterhin die Firmung ela-
rung und uch der Kleinstädte beauftragen S1IUS untersagte ihnen, sich diese Vollmacht

anzumaßen doch nicht einmal dieses LIEUC Verbotkeine 1SCHOTE EINSZSESECIZLT werden konnten» «damıit
nicht Ansehen und Autorität des 1SCHOIS MS setiztfe sich endgültig durch da och C1M Jahrhun-
Einbuße erlitten » Da dem Bischof nicht INOS- dert darnach die Priester VO Cagliari (Sardinien)
lıch WAar dies Lun mußten Priester un I)ia- weiterhin diese Funktion ausübten { dies ergibt
one die Katechumenen dieser Land- oder adt- sich 2US dem Schreiben Gregors Gr Janua-
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